
Amtl iche Bekan ntmachu ng
der Gemeinde Steinbach a.Wald

über die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der
öffentlichkeit gemäß 5 a nbs. I Baugesetzbucn leauCe¡

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan sonstiges
Sondergebiet,,Batteriespeicher auf dem Steinbachsberg"

im Gemeindeteil Windheim

Der Gemeinderat Steinbach a.Wald hat in der Sitzung vom 12. November 2025 den Vorentwurf
zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das sonstige Sondergebiet
,,Batteriespeicher auf dem steinbachsberg" im Gemeindeteil windheim gebilligt.

Der Vorentwurf zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das sonstige
Sondergebiet ,,Batteriespeicher auf dem Steinbachsberg" im Gemeindeteil Windheim umfasit
GrundstÜcke bzw. Teilflächen von Grundstücken folgender Flur-Nummern der Gemarkung
Windheim:

Flur-Nr Erläuterung

Teilfläche318

Das Grundstück befindet sich in Privatbesitz.

lnnerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet sich kein
Gebäudebestand.

Das Plangebiet des Bebauungsplanes besitzt eine Größe von etwa 1,57 Hektar
Geltungsbereich sowie die Lage im Gemeindegebiet sind aus untenstehenden
maßstäblichen Lageplänen ersichtlich.
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Der gebilligte und zur frühzeitigen Beteíligung der Öffentlichkeit gemäß g 3 Abs. 1 BauGB
bestimmte Vorentwurf mit der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das
sonstige Sondergebiet ,,Batteriespeicher auf dem Steinbachsberg" in der Fassung vom 0S.
November 2025, liegen im Zeitraum

vom 15. Dezember 2025 bis 30. Januar 2026

im Rathaus der Gemeinde Steinbach a.Wald, Bauverwaltung, Ludwigsstädter Straße 2, während
der allgemeinen Dienststunden der Verwaltung

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag und Freitag

von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

öffentlich aus. Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform oder während der
Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerechte abgegebene
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan für das sonstige Sondergebiet ,,Batteriespeicher auf dem Steinbachsberg"
unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den lnhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren lnhalt für die Rechtmäßigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für
das sonstige Sondergebiet ,,Batteriespeicher auf dem Steinbachsberg" nicht von Bedeutung ist.

Da das Ergebnis der Behandlung der Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift
des Verfassers zweckmäßig.

Der lnhalt dieser Bekanntmachung und die nach $ 3 Abs. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen
sind auch im lnternet unter https://www.steinbach-am-wald.de/rathaus-
verwaltu nqiaktuelles/meldu ngen/ veröffentl icht.



Hinweis zum Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit
$ 3 BaUGB und dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie lhre Stellungñahme
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Þrüfung.
Weitere lnformationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt ,,Datenschutzrechflichê
lnformationspflichten im Bauleitplanverfahren" das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Steinbach a.Wald, den 08. Dezember 2025
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(Dienstsiegel)
rgermeister

Bekanntmachungsnachweis

Anschlag an die Gemeindetafeln

Ausgehängtam: 12.Dezember2025

Abgenommen am: 06. Februar 2026
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